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der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Bruder
staaten. Sie umfaßt den regelmäßigen Erfahrungsaus
tausch, die gegenseitige Information sowie die Konsul
tation und Koordinierung im Interesse konstruktiver anti
imperialistischer Aktivität.

Die Delegiertenkonferenz nahm, ausgehend von der 
Einschätzung der 11. Tagung des Zentralkomitees der SED, 
zu den aktuellen Problemen des Kampfes um internatio
nale Sicherheit und Frieden, gegen imperialistische Gewalt
politik und zunehmende Konfrontation, gegen die perma
nente Verletzung des Völkerrechts und internationaler 
Verträge durch die Carter-Administration Stellung. Die 
VdJ berücksichtigt in ihrer internationalen Arbeit, daß 
der Kampf gegen den Imperialismus, die Solidarität mit 
den, Befreiungsbewegungen und der Kampf um den Fort
gang der Entspannung ein weites Feld juristischer Pro
bleme und Aspekte darstellt, das unser konstruktives 
Handeln verlangt.

Einen bedeutenden Raum in der internationalen Arbeit 
nimmt die aktive und vielseitige Mitarbeit der VdJ in der 
Internationalen Vereinigung Demokratischer Juristen ein. 
Wir werden alles tun, um die antiimperialistische Aktivi

tät der IVDJ weiter zu stärken. Die Zusammenarbeit mit 
allen fortschrittlichen Juristen werden wir im Interesse 
der Festigung der internationalen Position des Sozialismus, 
der Sicherung des Friedens weiter ausbauen, wobei wir 
uns von der Deklaration der Teilnehmerstaaten des War
schauer Vertrages vom 15. Mai 1980 leiten lassen werden.

*

Der Leiter der Abteilung Staats- und Rechtsfragen beim 
Zentralkomitee der SED, Dr. Klaus S o r g e n i c h t ,  
schätzte in seiner Ansprache an die Delegiertenkonferenz 
die gewachsene gesellschaftliche Rolle der VdJ hoch ein. 
Gestützt auf die Ergebnisse der Beratung, drückte er die 
Gewißheit aus, daß die Juristenorganisation der DDR auch 
künftig ihrer Verantwortung gerecht werden wird.

Die Aufgaben, die die Zentrale Delegiertenkonferenz 
der VdJ gestellt hat, erhalten noch größeres Gewicht durch 
die Beschlüsse der 12. Tagung des Zentralkomitees der 
SED, die den X. Parteitag der -SED einberufen hat. Die 
Tätigkeit der VdJ gestalten wir als Bestandteil des „Mas
senkampfes für die allseitige Stärkung der DDR als so
zialistischer Staat“, der Volksbewegung zur Vorbereitung 
des X. Parteitages der SED.

Zur Diskussion

Schadenersatzpflicht im Zusammenhang 
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sowie Schwarz- und Umwegfahrten
Dr. ACHIM MARKO,
wiss. Oberassistent an der Sektion Rechtswissenschaft 
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E. E s p i g hat vorgeschlagen, den unbefugten Benutzer 
eines Kraftfahrzeugs auch gegenüber dem Halter des be
nutzten Kfz auf der Grundlage des § 345 Abs. 3 ZGB für 
die Schäden haften zu lassen, die er diesem zugfügt hat.1

Dieser Auffassung, die von der bisherigen Lehre 
und Rechtsprechung abweicht, ist nicht beizutreten. Es 
gibt m. E. keinen sichtbaren rechtspolitisch vertretbaren 
Grund, das System der Regelungen über die außerver- 
tragliche zivilrechtliche materielle Verantwortlichkeit in 
Frage zu stellen.

Zielstellung der Normen über die 
erweiterte materielle Verantwortlichkeit

Die eindeutigen Bestimmungen der §§ 343 bis 347 ZGB 
beabsichtigen den umfassenden Schutz Dritter. Die Vor
schriften über die Verantwortlichkeit aus Quellen erhöhter 
Gefahr und die Verantwortlichkeit der Verkehrsbetriebe 
und Halter von Fahrzeugen (§§ 344, 345 ZGB), über die 
Verantwortlichkeit des Tierhalters (§ 346 ZGB) sowie des 
Eigentümers bzw. Nutzungsberechtigten von Gebäuden 
(§ 347 ZGB) haben nicht den Schutz etwa des Chemie
betriebes, der Deutschen Reichsbahn, des Hundehalters 
oder der KWV zum Ziel, sondern den Schutz des geschä
digten Dritten; sie wollen damit zugleich alle nur denk
baren Anstrengungen zur Vermeidung eines Schadensfalls 
durch diese Betriebe und Bürger fördern.

Zurechnungskriterium für den Eintritt der erweiterten 
Verantwortlichkeit ist das erhöhte Gefahrenrisiko. Vor 
den Folgen dieses Risikos soll die Regelung der erwei
terten materiellen Verantwortlichkeit schützen, und sie 
realisiert dieses Ziel, indem sie die Schadenersatzpflicht

dem Verursacher auferlegt, unabhängig davon, ob er 
Pflichten verletzt hat oder gar eine Vorwerfbarkeit vor
liegt. Andere rechtspontische Ziele sollen und können die 
Regelungen der erweiterten materiellen Verantwortlich
keit nicht erfüllen.* 1 2

Voll gültig ist deshalb nach wie vor der Grundgedanke 
des Urteils des BG Leipzig vom 10. Juni 1968, wonach dem 
Gesetz (das war damals das Gesetz über den Verkehr mit 
Kraftfahrzeugen vom 3. Mai 1909) der Gedanke innewohnt, 
„den Halter eines Kfz mit allen Folgen der sich aus den 
funktionellen und technischen Eigenheiten des Betriebes 
eines Kfz ergebenden Quellen erhöhter Gefahr zu be
lasten. Es will damit dem Umstand Rechnung tragen, daß 
von einem Kfz ganz allgemein auch im Zusammenhang 
mit äußeren Bedingungen und Einwirkungen betriebs
typische Gefahren ausgehen, die zu kontrollieren und abzu
wenden infolge ihrer Eigentümlichkeiten und ihrer Be
schaffenheit nicht in jedem Falle möglich ist und die daher 
zu einem Schadenseintritt führen können“ ,3

Materielle Verantwortlichkeit 
des unbefugten Kfz-Benutzers

Entgegen der m. E. eindeutigen Zielstellung des § 345 ZGB 
und der entsprechenden Rechtsprechung schlägt Espig 
vor, auch die unbefugten Benutzer von Kfz gegenüber dem 
geschädigten Halter nach § 345 Abs. 3 ZGB schadenersatz
pflichtig sein zu lassen. Seine Beweisführung bei der Prü
fung der zwei entscheidenden Fragen vernachlässigt m. E. 
jedoch einige Aspekte. Die zwei Fragen sind:

1. Ist der gemäß § 330 ZGB dem geschädigten Halter 
gewährte Rechtsschutz so schlecht und gegenüber dem 
Rechtsschutz für geschädigte Dritte so ungerecht, daß neue 
Wege zur Lösung eines Bedürfnisses der Praxis gesucht 
werden müssen?

2. Kann § 345 Abs. 3 ZGB so ausgedeutet werden, daß 
mit ihm auch Fragen der Verantwortlichkeit zwischen 
Halter und unbefugtem Benutzer gelöst werden können?

Espig bejaht die erste Frage.4 Er sieht den durch einen 
unbefugten Benutzer geschädigten Dritten bessergestellt 
als den durch denselben unbefugten Benutzer im selben
Zusammenhang geschädigten Halter.


